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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Sozialausschusses 
 

a) Unverzügliche Neuordnung der Trägerschaft im SGB  II 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/22 

b) Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslos en aus einer Hand erhal-
ten 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/37 

 
Der Landtag hat dem Sozialausschuss die Anträge Drucksachen 17/22 und 17/37 
durch Beschluss vom 20. November 2009 zur Beratung überwiesen. Dieser hat sie in 
seiner Sitzung am 21. Januar 2010 beraten. Die Fraktionen von CDU und FDP ha-
ben einen eigenen Antrag in die Beratungen eingebracht.  

Der Ausschuss gibt folgende Beschlussempfehlungen ab: 

1. Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und SSW bei Enthaltung von SPD und DIE LINKE wird Ablehnung des 
Antrags Drucksache 17/22 empfohlen. 

2. Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und SSW wird Ablehnung des An-
trags Drucksache 17/37 empfohlen. 

3. Im Rahmen des Selbstbefassungsrechts wird mit den Stimmen von CDU und FDP 
gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE 
LINKE und SSW Annahme des Antrags in der unten stehenden Fassung empfoh-
len: 

„Neuorganisation SGB II  

Der Schleswig-Holsteinische Landtag unterstützt die Landesregierung in ihrem 
Einsatz, die Neuorganisation des SGB II verfassungsfest, bürgerfreundlich 
und zeitnah zu gestalten. Der Landtag befürwortet dabei die Ergebnisse der 
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Sonderkonferenz der 86. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom 14. De-
zember 2009. 

Der Landtag hält es für geboten, dass es bei der Ausgestaltung zu keiner Fi-
nanzverschiebung zu Lasten von Ländern und Kommunen kommt. Ebenso 
müssen die Mitwirkungsrechte der Länder und Kommunen in der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik gestärkt werden. 

Aus Sicht des Landtages besteht zudem die Notwendigkeit, das Optionsmo-
dell (SGB-II-Experimentierklausel) in seiner bisherigen Ausgestaltung zu ent-
fristen sowie weiteren Kommunen die Möglichkeit zu geben zu optieren.“ 
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